
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde Peuerbach! 

Nachstehend darf ich Sie über Folgendes informieren: 

Am 29. September 2024 wird gewählt – NATIONALRATSWAHL 2024 
 

Informationen für alle Wählerinnen und Wähler 

Am Sonntag, 29. September 2024 findet die Nationalratswahl statt. In dieser Stadtinfo erhalten Sie dazu 
wichtige Informationen. 

 AMTLICHE WAHLINFORMATION 

Wie vor jeder Wahl erhalten Sie im September Ihre persönliche 

„Amtliche Wahlinformation“ zugeschickt. Achten Sie daher bei all 

der Papierflut, die anlässlich der Wahl an alle Haushalte verschickt 

wird, besonders auf unsere Mitteilung. Diese beinhaltet Ihre 

persönlichen Daten sowie die Angaben über den 

Wahlsprengel, das Wahllokal und die Wahlzeit.  

 

Wichtig: Im Wahllokal sind die amtliche Wahlinformation und ein amtlicher Lichtbildausweis vorzulegen! 
 

EINTEILUNG IN WAHLSPRENGEL, WAHLLOKALE und WAHLZEIT 

Das Gemeindegebiet wurde in die nachstehenden vier Wahlsprengel eingeteilt. Die Wahllokale befinden 

sich im Melodium und im Rathaus, Wahlzeit ist von 08:00 bis 14:00 Uhr. Auf Ihrer persönlichen amtlichen 

Wahlinformation, die demnächst zugeschickt wird, finden Sie Ihren Wahlsprengel, Ihr Wahllokal und 

die Wahlzeit.  
 

Wahlsprengel I – Wahllokal Kulturzentrum Melodium, Erdgeschoss:  
Achleiten, Adenbruck, Aichet, Akazienstraße, Anton-Bruckner-Straße, Badergasse, Badstraße, Bahnfeld, Bahnhofstraße, Berggasse, Besenberg, 

Blindenau, Blumenstraße, Brandstätten, Breitau, Bruck an der Aschach, Buch; 

Wahlsprengel II – Wahllokal Kulturzentrum Melodium, Erdgeschoss: 
Brunnenfeldgasse, Buchenweg, Christoph-Zeller-Straße, Dunkenedt, Eckartsroith, Eferdingerstraße, Eichenstraße, Erleinsdorf, Erlenstraße, Ernst-

Dreefs-Straße, Eschenweg, Feichten, Fleischergasse, Freiling, Fuchshub, Gartenzeile, Georg-von-Peuerbach-Straße, Graben, Greinsfurth, 

Grieskirchner Straße, Gschwendthäuser, Haargassen, Hagerstraße, Hans-Doblmaier-Straße, Hans-Steiner-Straße, Hauptstraße, Heubergstraße, 

Hochfeld, Holzleithen, Hopfengasse, Hub, Höhensteinweg, Hötzmannsberg, Hügelsbergerstraße, Itzling; 

Wahlsprengel III – Wahllokal Rathaus, großer Sitzungssaal: 
Jägerstraße, Kastlingeredt, Keßlastraße, Kirchenplatz, Klaus-Klaffenböck-Straße, Kolbestraße, Kolbeweg, Kubinweg, Köppensteegen, Ledererweg, 

Leithen, Lilienstraße, Lärchenweg, Margaretenberg, Margaritenweg, Maria-Ziegler-Straße, Mittereibach, Mitterweg, Mühlbrenning, Narzissenweg, 

Niederaching, Niederensfelden, Niederweiding, Nußbaum, Nußbaumerstraße, Oberaching, Oberes Brunnenfeld, Oberndorf, Oberngrub, 

Oberweiding, Parz bei Gattern, Passauer Straße, Pfarrhofheuberg, Prambeckenhof, Pühret, Ranna, Rathausplatz, Ratzling, Roseggerstraße, 

Roßanger, Römergasse, Schieferweg, Schulplatz, Sonnenhang, Staureth; 

Wahlsprengel IV – Wahllokal Rathaus, kleiner Sitzungssaal:  
Spielmannsberg, Steegenstraße, Stefan-Fadinger-Straße, Stefansdorf, Steindlbachweg, Steingrüneredt, Stelzhamerstraße, Stifterstraße, 

Strnadtgasse, Sölden an der Straß, Teichstraße, Teucht, Thomasberg, Tiefer Weg, Untereibach, Unterheuberg, Untertreßleinsbach, Urtlgasse, 

Usting, Vatershaimerstraße, Waasen, Waasnerau, Waldmüllerweg, Weidenstraße, Winkl; 
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BEANTRAGUNG EINER WAHLKARTE FÜR DIE BRIEFWAHL 

− Bitte beachten Sie, dass die Beantragung der Wahlkarte durch die Wählerin oder den Wähler selbst zu 

erfolgen hat! Eine Beantragung durch Angehörige, Ehegatten, etc. ist auch bei Vorlage einer Vollmacht 

nicht zulässig. 

− Die Stimmabgabe mittels Briefwahl kann unmittelbar nach Erhalt der Wahlkarte erfolgen.  

− Auch diesmal ist das Wählen vor dem Wahltag nach persönlicher Beantragung einer 

Briefwahlkarte direkt am Stadtamt wieder möglich. 

− Bitte Berücksichtigen Sie bei der Beantragung, dass die Drucksorten erst wieder kurz vor der Wahl im 

Amt einlangen und erst dann mit dem Druck und der Versendung der Briefwahlkarten begonnen 

werden kann. Auch der Postweg ist noch miteinzurechnen.  

− Briefwahlkarten müssen bis spätestens 29. September 2024, 17:00 Uhr bei der Bezirkshauptmannschaft 

eingelangt sein oder am Wahltag bis 14:00 Uhr im Wahllokal abgegeben werden. 

NICHT möglich ist eine telefonische Beantragung der Wahlkarte!  

 
BRIEFWAHLKARTEN können beantragt werden: 

 

• persönlich bis Freitag, 27. September 2024, 12 Uhr:  

 

 in der Bürgerservicestelle mit amtlichen Lichtbildausweis und, falls bereits vorhanden, der 

personalisierten Anforderungskarte der „Amtlichen Wahlinformation“  

 

• schriftlich bis Mittwoch, 25. September 2024:  

 

 über zB Internetmasken: www.peuerbach.at www.meinewahlkarte.at oder www.oesterreich.gv.at 

 mittels ID-Austria 

 per E-Mail bzw. Fax mit Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises oder 

 mit vollständig ausgefüllter personalisierter Anforderungskarte der „Amtlichen Wahlinformation“ 

 

sowie jeweils mit Begründung der Beantragung. Die Wahlkarte wird Ihnen per Post zugeschickt. 

Damit Sie am Wahltag ihre Stimme abgeben können, legen Sie bitte – AUCH WENN SIE DER 

WAHLBEHÖRDE BEKANNT SIND – einen amtlichen Lichtbildausweis (zB. Reisepass, 

Personalausweis, Führerschein, …) vor. Bitte nehmen Sie Ihre personalisierte amtliche 

Wahlinformation zur Wahl mit, Sie erleichtern uns dadurch die Wahlabwicklung. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Bgm. Roland Schauer 
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